
 

 

 

 

 

Antrag 

des NEOS-Landtagsklubs (Erstantragstellerin Abg. Birgit Obermüller) 

betreffend: Supervision für Lehrpersonen im Pflichtschulbereich nach dem Modell 
Vorarlbergs 
 

Der Landtag wolle beschließen:  

„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, der Bildungsdirektion Tirol die Aufgabe zu 
erteilen und die nötigen finanziellen Mittel dafür bereitzustellen, den Lehrpersonen im 
Pflichtschulbereich für die Inanspruchnahme von frei wählbarer Einzel-Supervision eine 
Rückvergütung der Kosten zu ermöglichen. Vorbild für dieses Konzept könnte das Modell 
aus Vorarlberg sein.“ 

   

Zuweisungsvorschlag:  

Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und 
Forschung 

 

Begründung: 

Supervision stellt eine Methode professioneller Begleitung zur Reflexion beruflicher 
Schlüsselerfahrungen dar. Für Lehrer:innenteams und Leitungsteams stellt die 
Pädagogische Hochschule  Tirol Supervisionsangebote bereit. Diese sind an die Kapazität 
gebunden, stehen meist im Zusammenhang mit dem Projekt „Lehrer:innen-Gesundheit“ 
und die Kosten für die Schule entfallen nur dann, wenn die Supervisor:innen über die 
Pädagogische Hochschule angefordert werden. Dieses Angebot ist noch ausbaufähig – 
sowohl für Lehrer:innen-Teams als auch für einzelne Lehrpersonen. 

Das Land Vorarlberg stellt seinen Lehrpersonen im Pflichtschulbereich ein sehr attraktives 
Supervisions-Angebot zur Verfügung, welches dem Land Tirol als Vorbild dienen soll. 
Gerade Lehrpersonen im Pflichtschulbereich sind mit den gesellschaftspolitischen 
Veränderungen am intensivsten konfrontiert. Die Herausforderungen an unseren 
Pflichtschulen sind evident und dieses Angebot kann einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten, dass unsere Lehrpersonen unserem Schulsystem auch in schwierigen Zeiten 
erhalten bleiben. In vielen anderen Berufsfeldern, wo Mitarbeiter:innen mit ähnlichen 



Belastungen konfrontiert sind, ist Supervision bereits ein selbstverständlicher Teil der 
allgemeinen Gesundheitsvorsorge geworden. 

 

 



 

 

Innsbruck, am 26.06.2024 

 

 


